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Für die Betreiberinnen und Betreiber von Feuerungsanlagen gibt es in der Stadt Luzern ab 

1. Januar 2022 neue Ansprechpartner. Inhaltlich ändert sich an der Feuerungskontrolle 

nichts. 

 

Feuerungsanlagen für Heizung, Warmwasser oder Prozesswärme müssen periodisch einer lufthy-

gienischen Kontrolle unterzogen werden. Damit wird ein schadstoffarmer und energieeffizienter  

Betrieb sichergestellt. Für den Vollzug der Feuerungskontrolle von Gas- und Ölfeuerungen bis zu 

einer Feuerungswärmeleistung von 1000 Kilowatt und von Holzfeuerungen bis zu einer Feuerungs-

wärmeleistung von 70 Kilowatt sind die Gemeinden zuständig. 

 

Die Stadt Luzern hat die entsprechenden administrativen Arbeiten seit vielen Jahren an eine ex-

terne Fachstelle übertragen. Diese fordert die Betreiberinnen und Betreiber der Feuerungsanlagen 

zu den Kontrollen auf, überprüft die Ergebnisse, vereinbart allfällige Sanierungsfristen und steht als 

Auskunftsstelle zur Verfügung. Die Kosten der Administrationsstelle werden durch die Vignette der 

Feuerungskontrolle und damit verursachergerecht gedeckt.  

 

Neu führt ab 1. Januar 2022 die Firma «Geschäftsstelle Feuerungskontrolle» im Auftrag der 

Stadt Luzern die städtische «Administrationsstelle Feuerungskontrolle». Wer wissen möchte, wann 

seine Feuerungsanlage wieder kontrolliert werden muss, ob sie noch den Vorschriften entspricht 

oder saniert werden muss, ist bei der Administrationsstelle Feuerungskontrolle am richtigen Ort. 

 

Neue Zuständigkeit auch für nicht fristgerecht erfolgte Kontrollen 

Auch der amtliche Feuerungskontrolleur übernimmt im Auftrag der Stadt Luzern Aufgaben im 

Bereich der Feuerungskontrolle. Er führt alle nicht fristgerecht erfolgten Kontrollen an Öl-, Gas- und 

Holzfeuerungen durch. Die Kosten gehen zulasten der Betreiberinnen und Betreiber der Anlagen. 
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Die Aufgaben des amtlichen Feuerungskontrolleurs nimmt neu die Gregor Hirsiger GmbH auf 

dem gesamten Stadtgebiet wahr. 

 

Für die Betreiberinnen und Betreiber von Feuerungsanlagen ändert sich in Bezug auf den Ablauf 

und den Inhalt der Feuerungskontrolle durch diese zwei neuen Zuständigkeiten nichts. 

 

Weitere Informationen zur Feuerungskontrolle in der Stadt Luzern sind auf der städtischen Web-

seite zu finden unter www.feuerungskontrolle.stadtluzern.ch.  

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Umweltschutz 

Peter Schmidli, Bereichsleiter Luft, Energie, Klima, Nachhaltige Entwicklung 

Telefon: 041 208 83 38 

E-Mail: peter.schmidli@stadtluzern.ch 

Erreichbar: Montag, 3. Januar 2022, 11 bis 12 Uhr 
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